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60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §4 Abs2;

ArbVG §5 Abs1;

Beachte

Besprechung in: DRdA 1996/3 S 215-218;

Rechtssatz

Ein Fußballverein kann seine Tätigkeit (der Teilnahme von Fußballbewerben) weiter ausführen, ohne gezwungen zu

sein, der Fußball-Bundesliga beizutreten; daß die Ausübung dieser Tätigkeit im Rahmen der ersten und zweiten

Divsion den Beitritt zur Fußball-Bundesliga voraussetzt, ändert nichts an der Freiwilligkeit des Beitrittes, hat es der

Fußballverein doch in der Hand, sich freiwillig für die Teilnahme in den Bewerben der ersten und zweiten Division zu

entscheiden. Damit sind aber die Voraussetzungen für die Kollektivvertragsfähigkeit iSd § 4 Abs 2 ArbVG der Fußball-

Bundesliga gegeben.
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